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Anhang Vorvertragliche Informationen Artikel 8 der Offenlegungsverordnung  
 
 

 
Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines Um-
weltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese In-
vestition keine Umwelt-
ziele oder sozialen 
Ziele erheblich beein-
trächtigt und die Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten Un-
ternehmensführung an-
wenden. 

 Name des Produkts: CondorInvest-Universal - 
CondorTrends-Universal 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
5493006JL3C32VJBN335 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 

 % 

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Ta-

xonomie als ökologisch nachhaltig einzustu-

fen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Ta-

xonomie nicht als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 

 % 

☐ Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von _% an nachhaltigen Investitio-
nen 

 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU- Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU- Taxonomie nicht als ökolo-

gisch nachhaltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

 

 

☒ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen ge-
tätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssys-
tem, das in der Verord-
nung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser Ver-
ordnung ist kein Ver-
zeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten fest-
gelegt. 
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Um-
weltziel könnten taxo-
nomie-konform sein 
oder nicht. 

 

 

  

       Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanz-
produkt beworben?  

 

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. 

Der Teilfonds berücksichtigt im Zusammenhang mit dem Bereich Umwelt/Soziales/Unternehmensführung ins-

besondere die Aspekte Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtli-

cher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung) und Maßnahmen zur Verhinderung 

von Korruption und Bestechung. 

 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird ge-
messen, inwieweit die 
mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologi-
schen oder sozialen 
Merkmale erreicht wer-
den. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben wer-

den, herangezogen?  
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 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  

 

Nicht anwendbar. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder so-

zialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

 

Nicht anwendbar. 

 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt?  
 

Nicht anwendbar. 

 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für mul-
tinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 

Nicht anwendbar. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-
Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-
jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investiti-
onen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 
 

Der Teilfonds wendet aktivitätsbasierte Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind aus-
geschlossen: 
 

- Konventionelle Waffen (Produktion) > 10 % Umsatz 
- Kohle (Produktion und nachgelagerte Tätigkeiten) > 30 % Umsatz 
- Atomwaffen (Produktion) > 0 % Umsatz 
- Tabak (Produktion) > 5 % Umsatz 
- Unkonventionelle Waffen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion und nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % 

Umsatz 
 
Der Teilfonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf „UN Global Compact“ an. 
 
Der Teilfonds wendet Ausschlüsse für Staaten an. Die folgenden Ausschlüsse werden angewandt: 

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte 
(Freedom House) 

 
Im Rahmen der Anlagegrundsätze werden vor allem das MSCI-ESG-Nachhaltigkeitsrating sowie ergänzend das 
Rating des Unternehmens Morningstar herangezogen. Als Indikatoren sollen Unternehmen überwiegend ein 
MSCI-ESG-Rating von "BBB" aufweisen und bei den MSCI-Kontroversen einen Wert von 3 nicht unterschreiten. 

 
 

Bei den wichtigsten nach-

teiligen Aus-wirkungen 

handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf 

Nach- haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, So-

ziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschen-

rechte und Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☒ Ja  

 
Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impacts = PAIs) durch verbindliche Elemente seiner Anlagestrategie.  
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt 
über definierte Ausschlusskriterien. 
 
Die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-

Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen" 
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische 

Waffen) 
 
Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des Teilfonds verfügbar (Jahresberichte ab 01.01.2023). 
 

☐ Nein 

 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Unternehmen mit ausgezeichneten 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings. Unternehmen aus folgenden Bereichen sind ausge-
schlossen: Herstellung von geächteten Waffen (Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot 
des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über 
deren Vernichtung („Ottawa Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition 
(„Oslo Konvention“) sowie B und C Waffen nach den jeweiligen UN Konventionen (UN BWC und 
UN CWC), Herstellung und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (mit einer Umsatzschwelle von 10%), 
Tabakproduktion (Umsatzschwelle von 5%), Herstellung und/oder Vertrieb von Kohle (Umsatz-
schwelle von 30%). Zudem sind Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die UN Global Com-
pact (ohne positive Perspektive) ausgeschlossen. Unter die UN Global Compact fallen folgende 
Aspekte: Schutz der internationalen Menschenrechte, keine Mitschuld an Menschenrechtsverlet-
zungen, Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung 
von Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung 
und Erwerbstätigkeit, Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen, Förderung größeren Um-
weltbewusstseins, Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien und Eintreten ge-
gen alle Arten von Korruption. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, 
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?  
 
Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Errei-
chung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds sind die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Teilfonds. 

 

 

 

 

Die Anlagestrate-

gie dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsent- scheidun-

gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele 

oder Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 
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 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung 

dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen redu-

ziert?  

 
Nicht anwendbar.  

 

 

 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-
men, in die investiert wird, bewertet?  
 
Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen oder Emittenten, die Leitprinzipien der Vereinten Natio-
nen für Wirtschaft und Menschenrechte missachten. Hierzu werden sowohl die entsprechenden PAI 
Indikatoren analysiert, als auch noch zusätzlich die maßgeblichen Kontroversen Informationen der 
MSCI ESG Datenbank geprüft. 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagement-strukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie 

die Einhaltung der 

Steuervorschriften 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

 

Die Vermögensallokation des Teilfonds und inwiefern der Teilfonds direkte oder indirekte Risikopositionen 

gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist den Anlagebedingungen sowie aus den Anlagerichtlinien zu 

entnehmen. 

 

 

 

 

  

Die Vermögensallo- 

kation gibt den jeweili-

gen Anteil der Investitio-

nen in bestimmte Ver-

mögenswerte an. 

Taxonomie-konforme 

Tätigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen In- 
vestitionen der Unter- 
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang 

zu einer grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in 
die investiert wird, wi-
derspiegeln 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-
produkts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitio-
nen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere öko-
logische oder sozi-
ale Merkmale 

Investitionen 

#2 Andere Inves-
titionen 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Um-
weltziel mit der EU-Taxonomie konform?  

 

Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der Definition der EU Ta-
xonomie beträgt 0%. 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen 
zum Ziel und berücksichtigt daher nicht die Kriterien von Artikel 2 (17) der Verordnung über die Offenle-
gung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) oder der EU-Taxonomie. 

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 

Nicht anwendbar.  

 

 

 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den Anlagebedingungen sowie 
Anlagerichtlinien. Derivate sind neutrale Positionen des Portfolios im Sinne der Nachhaltigkeits-
strategie und dienen nicht explizit zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
des Teilfonds. 

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der In-

vestitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt 

die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanz-

produkts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

 

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen

Ermöglichende 

Tätigkeiten wir-

ken unmittelbar 

ermöglichend da-

rauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten 

einen wesentli-

chen Beitrag zu 

den Umweltzielen 

leisten. 

 

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch 

keine CO2- armen 

Alternativen gibt 

und die unter ande-

rem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Um-

weltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Nicht anwendbar. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz? 

Neben nach ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichteten Investitionen hält der Teil-

fonds Werte, die nicht nach den definierten Nachhaltigkeitsindikatoren bewertet werden kön-

nen. Dies sind beispielsweise Barmittel oder Derivate zur Absicherung der Investments. Für 

weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds fallen, gibt es 

keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Min-

destschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei de-

nen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser vertraglichen Unterlagen keine gesetzlichen Anforderun-

gen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen ei-

nen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt 

Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der 

Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen. 

  

sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Fi-

nanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Nicht anwendbar. 

 

 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/LU/LU0112269492/document/SRD/de 

 

 

 

  

 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die In-

dexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten brei-

ten Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingese-

hen werden?  

Nicht anwendbar. 

https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/LU/LU0112269492/document/SRD/de

